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 Veröffentlicht am 20.11.1996

Norm

UVG §3 Z2

Rechtssatz

Hereingebrachte Unterhaltsrückstände sind auf den laufenden Unterhalt anzurechnen. Eine andere Anrechnung hätte

zur Folge, daß - entgegen dem Gesetzeswortlaut - hereingebrachte Unterhaltsrückstände nicht auf den laufenden

Unterhalt angerechnet würden, sofern die Exekution in einem Teil des Beobachtungszeitraums eine den fällig

gewordenen Unterhaltsbeitrag übersteigenden Erfolg hatte.
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